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12. Beschluss zur Änderung des Geschäftsverteilungsplans für das Jahr 2024 

 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Entlastung der 3. Große Strafkammer läuft zum 01.10.2024 aus. Vor diesem Hintergrund 

soll sie wieder am Haftturnus teilnehmen und die 2. Große Strafkammer nicht mehr. 

Die nachträgliche Berücksichtigung der Erkrankung von Vorsitzenden Richter am Landgericht 

Müller in der Zeit vom 05.01.2024 bis 15.03.2024 endet mit Ablauf des 30.09.2024. 

Richter am Landgericht Averbeck wird zum 01.10.2024 an das Oberlandesgericht Oldenburg 

zur Rechtserprobung abgeordnet. 

Die Rückabordnung von Richter Tiemann endet mit Ablauf des 30.09.2024 und er wechselt 

vollständig an das Amtsgericht Jever. 

Richterin Keller (zuletzt Staatsanwaltschaft Oldenburg) wird zum 01.10.2024 dem Landgericht 

Oldenburg zugewiesen. 

Richterin Hühn wechselt zum 01.10.2024 an das Amtsgericht Brake. Mit 0,5 AKA wird sie zum 

Abschluss einiger Strafverfahren an das Landgericht Oldenburg rückabgeordnet. 

Richter am Amtsgericht Klattenhoff (zuletzt Amtsgericht Delmenhorst) wird zum 01.10.2024 

an das Landgericht Oldenburg versetzt und zum Vorsitzenden Richter am Landgericht 

ernannt. Da Richterin am Landgericht Brauer weiterhin dienstunfähig ist, übernimmt er im 

Hinblick auf ihre Tätigkeit in der Notarprüfung (Referat IV) einen Verwaltungsanteil von 0,25 

AKA.   

Richterin am Landgericht Dr. Jansen-Behnen kehrt zum 10.10.2024 aus der Elternzeit zurück. 

Da sie aufgrund von Resturlaub längerfristig abwesend ist, wird sie zunächst keiner Kammer 

zugewiesen. 

Richterin Dr. Lüske kehrt zum 13.10.2024 aus der Elternzeit zurück. Sie wird zum 13.10.2024 

dem Amtsgericht Brake zugewiesen.  

II. Personelle Veränderungen 

Der Arbeitskraftanteil von Vorsitzenden Richter am Landgericht Müller in der 9. Zivilkammer 

wird ab dem 01.10.2024 wieder auf 1,0 AKA heraufgesetzt. 

Richter am Landgericht Averbeck (1,0 AKA) verlässt zum 01.10.2024 die 9. Zivilkammer. 

Richter Tiemann (0,1 AKA ohne Anrechnung) verlässt zum 01.10.2024 die 16. Zivilkammer. 

Richterin Keller wird zum 01.10.2024 der 1. Großen Strafkammer zugewiesen (0,75 AKA). 



Der Arbeitskraftanteil von Richterin Hühn in der 1. Großen Strafkammer reduziert sich zum 

01.10.2024 auf 0,5 AKA. 

Vorsitzender Richter am Landgericht Klattenhoff übernimmt zum 01.10.2024 mit 0,75 AKA den 

Vorsitz der 2. Kammer für Handelssachen.  

Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. von Kirchbach übernimmt zum 01.10.2024 den 

bisher nur kommissarisch übernommenen Vorsitz der 2. Zivilkammer. Ihr Arbeitskraftanteil in 

der 2. Zivilkammer wird zum 01.10.2024 auf 1,0 heraufgesetzt und sie verlässt gleichzeitig die 

2. Kammer für Handelssachen. 

III. Änderung der Kammerzuständigkeiten 

1. Strafkammern: 

Die Turnuszuteilung in allgemeinen Haftsachen (Ziff. III. 2. a1 der Geschäftsverteilung) erfolgt 

ab dem 01.10.2024 nach Maßgabe des nachfolgenden Haftturnus: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

1. gr. StK     

2. gr. StK     

3. gr. StK     

4. gr. StK     

6. gr. StK     

7. gr. StK     

8. gr. StK     

 = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung.  

2. Zivilkammern: 

Die 2. Zivilkammer nimmt ab dem 01.10.2024 mit 2,95 AKA am Stammturnus „O“ sowie an 

den Sonderturnussen „Bau“, „Bank“, „S“ und „T“ teil. 

 

 

Dr. Rieckhoff    Dr. Abt     Dr. Reuter 

 

Deuster    Dr. Bitter    Watermann 

 

Riethmüller    Schölkes     

 



Vorsitzender Richter am Landgericht Müller ist urlaubsbedingt an einer Unterschriftsleistung 

gehindert. 

 

Dr. Rieckhoff  

 


